1. Ausfertigung von

insgesamt zwei Ausfertigungen

M  i e t v e r t r a g

zwischen der
	Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
Lindenallee 2a

19067 Leezen 




- Auftraggeber/Beschaffungsstelle -

und der Firma


- Auftragnehmer -

wird folgender Vertrag über die Miete von digitalen Kopier- und Drucksystemen geschlossen.

Inhaltsverzeichnis


§ 1
Vertragsgegenstand


§ 2
Vertragsbestandteile


§ 3
Ansprechpartner


§ 4 
Mietdauer


§ 5
Leistungsumfang

§ 6
Preise und Zahlungsbedingungen


§ 7
Beschädigung oder Untergang

§ 8
Schadensersatz bei Lieferverzug 

§ 9
Kündigung aus besonderem Grund

§ 10
Schlussbestimmungen
Anlagen


Anlage 1
Leistungsverzeichnis

§ 1

Vertragsgegenstand

Dieser Vertrag regelt die Miete von Kopiersystemen gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis für  die Landgesellschaft M-V mbH und der LGE 
§ 2

Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile für diesen Vertrag und jede einzelne Bestellung sind in nachstehender Reihenfolge:

1. die Vereinbarungen dieses Vertrages,
2. die diesem Vertrag beigefügten Anlagen: 
- Leistungsverzeichnis, 
- Standorte und 

3. die „Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen“ (VOL/B).
§ 3

Ansprechpartner

(1)
Ansprechpartner des Auftragnehmers ist:

	
	Frau Marion Meinke 
	Tel.: 03866 404189

	
	
	

	
	
	Fax: 038663 404 490

	
	
	E-Mail: marion.meinke@lgmv.de


§ 4

Mietdauer
(1) Die Miete beginnt am  1.01.2012        und endet am  31.12.2016        . 
(2) Es ist die Option auf eine zweimalige Verlängerung der Miete um jeweils 12 Monate vereinbart. Die Bedarfsstellen entscheiden über die Verlängerung spätestens 12 Wochen vor Ablauf der bisherigen Mietdauer.

§ 5

Leistungsumfang
(1) Die Kopiersysteme sind spätestens in der 49. Kalenderwoche an die in Anlage 2 genannten Standorte zu liefern, zu installieren und funktionsbereit zu übergeben, damit sie zum Vertragsbeginn genutzt werden können. Dazu gehört die Einbindung in das Netzwerk der Bedarfsstelle. Das Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer zurückzunehmen.

(2) Vor Inbetriebnahme erfolgt:- die Einweisung eines Administrators bei 
  der Bedarfsstelle in den Funktionsumfang der Konfiguration, insbesondere die Funktio-  
  nen 



- zum Scannen,



- die Verwaltung von Empfängerlisten und Berechtigungen sowie



- die Verwaltung von Profilen u.ä.

- die Einweisung der Mitarbeiter der Bedarfsstellen in die Bedienung der Kopiersysteme.

Die Bedienungsanleitungen verbleiben bei den Bedarfsstellen.
Das Mietverhältnis beinhaltet die Urheberrechtsabgabe. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung durch die Bedarfsstellen.
(3) Im Leistungsumfang ist die Lieferung der für den Betrieb der Kopiersysteme notwendigen Verbrauchsmaterialien enthalten (Ersatzteile und Toner, jedoch kein Papier und keine Heftklammern). Die leeren Tonerbehälter sind vom Auftragnehmer zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
(4) Der Auftragnehmer sichert die ständige Gebrauchsfertigkeit der Kopiersysteme und übernimmt dazu die erforderliche Wartung und Reparatur, inklusive der Lieferung von benötigten Ersatzteilen.
(5) Die Rufzeit für den Service beträgt maximal 4 Stunden. Wenn die Instandsetzung nicht spätestens nach 24 Stunden abgeschlossen ist, stellt der Auftragnehmer ein äquivalentes Ersatzgerät auf.
(6) Bei nicht vertragsgemäßer Instandsetzung bzw. Bereitstellung eines Ersatzkopiersystems ist die Bedarfsstelle nach Ablauf der vereinbarten Frist von24 Stunden gem. § 536 (1) BGB für jeden vollendeten Tag, an dem das Kopiersystem nicht genutzt werden kann, von der Entrichtung der Miete befreit.

(7) Für die Kopiersysteme wird eine umzugsbezogene Umsetzung vereinbart. Diese ist bei Bedarf ohne gesonderte Vergütung zum vorgegebenen Termin durchzuführen.

(8) Nach Ablauf der Mietdauer sind die Kopiersysteme abzubauen und abzutransportieren. Die Kosten dafür trägt der Auftragnehmer.



(9) Aus Sicherheitsgründen ist zu gewährleisten, dass die temporären Druckdaten auf den Speichern (auch auf defekten Festplatten) nicht wieder herstellbar überschrieben werden können (mindestens nach ISO 15408 Sicherheitsstufe EAL3).

Nach Ablauf der Mietdauer ermöglicht der Auftragnehmer eine vollständige (physische) Löschung der Festplatte durch den Administrator der Bedarfsstellen. Es ist mindestens eine Formatierung bzw. als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme der Einsatz eines Lösch-Tools der die gesamt Platte mehrmals in verschiedenen Mustern überschreibt, zu gewährleisten.
(10) Dem Auftragnehmer steht es frei, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag der Dienste Dritte zu bedienen, seine Verpflichtungen gegenüber den Bedarfsstellen werden hierdurch nicht berührt. Erfüllungsgehilfen gelten als Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers.

§ 6
Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Es gelten die Nettopreise aus dem Leistungsverzeichnis zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Eine endgültige Geräteliste wird diesem Vertrag beigefügt) Es sind folgende Zahlungsbedingungen vereinbart:

· Zahlung innerhalb von 14  Tagen ohne Abzug.
- Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von ______ Tagen


Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung. Ein Skontoabzug erfolgt grundsätzlich vom Rechnungsendbetrag (einschl. Mehrwertsteuer).

(2) Bis zum Ende der Mietdauer sind Preissteigerungen bei den vereinbarten Nettopreisen nicht zulässig.

(3) Ist nach dem 31.12.2016 eine Erhöhung des Preises unabdingbar, hat der Auftragnehmer die Erhöhung der Bedarfsstelle spätestens 2 Monate vor Inkrafttreten schriftlich anzuzeigen. Der Auftraggeber kann innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Anzeige der Preissteigerung vom Vertrag zurücktreten.

(4) Treten während der Mietdauer beim Auftragnehmer Kostenminderungen auf, sind diese entsprechend an die Bedarfsstellen weiterzureichen.

(5) Die Abrechnung des Mietpreises erfolgt monatlich.

(6) Die Bedarfsstellen meldet die Zählerstände nach Anforderung des Auftragnehmers, jeweils spätestens zum Jahresende.
(7) Die Abrechnung der in Anspruch genommenen Kopien erfolgt kumulativ zum Jahresende, Abschläge können vereinbart werden.
(8) Der Zahlungsverkehr erfolgt ausschließlich zwischen der Bedarfsstelle sowie dem Auftragnehmer.

§ 7
Beschädigung oder Untergang
(1) Der Bedienungsanleitung sowie der Anleitung bei der Einweisung in die Bedienung der Kopiersysteme sind durch die Mitarbeiter der Bedarfsstelle gewissenhaft Folge zu leisten. Die Kopiersysteme sind pfleglich zu behandeln.

(2) Die Bedarfsstelle ist bei gänzlicher oder teilweiser Beschädigung der Kopiersysteme, die aus einem nicht bedienungsgerechten Gebrauch entstanden sind, verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand auf ihre Kosten unverzüglich wiederherstellen zu lassen oder bei gänzlichem bzw. teilweisem Untergang der Kopiersysteme verpflichtet, diese unverzüglich durch ein gleichwertiges Kopiersystem bzw. durch gleichwertige Teile zu ersetzen oder den Zeitwert zu erstatten.

(3) Liegt ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch seitens der Bedarfsstelle sowie eine daraus resultierende Beschädigung der Kopiersysteme vor, ist vor Erbringung der Ersatzlieferung, Reparatur- oder Wartungsleistung ein gemeinsames Protokoll zwischen Auftragnehmer und der Bedarfsstelle anzufertigen, in dem die Tatbestände und die zu erwartenden Kosten enthalten sind. Diese Leistungen werden vom Auftragnehmer nur gegen gesonderte Berechnung durchgeführt.
(4) Die Bedarfsstelle haftet nicht für die Veränderungen oder Verschlechterungen, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch entstehen.
§ 8
Schadensersatz bei Lieferverzug
(1)
Bei nicht vertragsgemäßer Einhaltung des vereinbarten Liefertermins kommt der 
Auftragnehmer gemäß § 286 BGB Abs. 2 Nr. 1 ohne Mahnung in Verzug.

Die Bedarfsstelle ist damit berechtigt, Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung gemäß § 280 BGB Abs. 2 ohne vorherige Mahnung zu verlangen.

(2)
Der Schadensersatz ergibt sich aus dem Mehrpreis, der für die durch Dritte gestellten 
Ersatzgeräte gegenüber der im Vertrag vereinbarten Vergütung zu zahlen ist.


Die Berechnung des Schadensersatzes wird dem Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt.

Ein entstandener Schadensersatz wird gemäß § 387 BGB vom Rechnungsbetrag abgezogen.

(3)
Der Auslieferungstermin kann bei Eintritt anderer nicht vorhersehbarer Umstände so 
genannter höherer Gewalt beeinflusst und entsprechend geändert werden, ohne dass 
Entschädigungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer entstehen. Fälle höherer 
Gewalt sind nicht alle „nicht vorhersehbaren Umstände“, sondern nur solche, die der 
Auftragnehmer mit äußerster Sorgfalt nicht hätte vermeiden und deren Folge er auch 
nicht nachträglich durch Ausübung äußerster Sorgfalt hätte abwenden können.

§ 9
Kündigung aus besonderem Grund
Die Bedarfsstelle ist berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zu kündigen wenn der Auftragnehmer wiederholt seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachgekommen ist.
Das gesetzliche Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
.

§ 10
Sonstiges
(1) Änderungen des Vertrages und seiner Anlagen sowie Nebenabreden sind unbeschadet des Rechts des Auftraggebers nach § 2 VOL/B im gegenseitigen Einvernehmen zulässig. Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Vertragsänderungen und Nebenabreden sind grundsätzlich nur über den Auftraggeber umzusetzen. Mündliche Abstimmungen, die Auswirkungen auf den Vertrag haben, sind unwirksam und werden nicht Vertragsbestandteil. 
(2) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Schwerin.

(3) Es gilt deutsches Recht.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden zusammenwirken, um unwirksame Regelungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen.

Leezen, 
 
............................................
..............................................


Geschäftsführer

-Auftraggeber-
-Auftragnehmer
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